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Sondernutzungser laubnis

f hr Antrag vom 01 .04.2013

Sehr geehr le  Damen und Herren.

gemäß der  $$ 18 und 19 des Straßen-  und Wegegesetzes NW in Verb indung mi t  den gg 5
und 6 der Sondernutzungssatzung der Stadt Fröndenberg/Ruhr erlei le ich lhnen hiermit die
Erlaubnis, Plakatträger auf öffentl ichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet für die Bundestags-
wahl  am 22.09.2013 anzubr ingen.

Die Plakate sind einen Tag nach derWahl wieder zu entfernen.

Die Sondernutzungserlaubnis ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeit igen Rechts auf Wi-
derruf.

Diese Erlaubnis wird unter folgenden Bedingungen/Auflagen ertei l t :

l .  Bedingunqen
1.  Verkehrsknotenpunkte,  Kreuzungen,  Einmündungen,  Bahnübergänge und Innenränder

von Kurven dürfen nicht plakatiert werden.

2. Die Plakatierung darf nicht zur Gefährdung oder Belästigung des Straßen- und Fuß-
gängerverkehrs führen (Mindestabstand vom Fahrbahnrand 0,40 m, Mindesthöhe am
Masten 2.20 m\ .
Für die Plakatständer auf Gehwegen beträgt der Mindestabstand vom Fahrbahnrand
0,40 m bei einer verbleibenden Gehwegfläche von 1,50 m.

3. Die Plakate dürfen nicht nach Ort oder Art sowie nach Form und Farbe zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen bzw. Verkehrseinrichtungen Anlass geben oder deren Wir-
kung beeinträchtigen.

Das Rathaus l iegt  ca 4 Gehminuten vom Bahnhof und von der zentra len Bus -  Bürgerbus -  Hal testel le Fröndenberg-Mit te (an der Sparkasse)
Konten der Stadtkasse:
SparkasseFröndenberg Kto:  1354

BLZ 443 517 40
Postbank Dortmund Kto. 3775-467

BLZ 440 100 46

BIC: WELADEDl FRN
IBAN: DE6244351 7400000001 354
B IC :  PBNKDEFF

IBAN : DE674401 0046000377 5467

Pi ra len  P akate



Es ist nicht gestattet, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Straßenbäume zum Anbrin-
gen der Plakate zu benutzen.

Die Plakatträger sind so fest anzubringen, dass sie nicht verschoben werden können.

l l .  Auf laqen:
1 Straßenbeleuchtungsanlagen dürfen nur benutzt werden, wenn die Plakate auf pla-

katträger befestigt angebracht werden.

2 Die Plakate s ind am Tage nach der  Veransta l tung zu ent fernen.

3. Beschädigte oder sonstige defekte Plakatständer sind umgehend zu entfernen bzw.
auszutauschen.

l l .  H inweise
1 Fur  Unfä l le  und Schäden.  d ie  s ich aus der  Plakat ierung ergeben,  is t  der  Antragste l ler

haftbar.

Die Polizeistation Fröndenberg/Ruhr und die Stadt Fröndenberg/Ruhr sind berechtigt,
Plakate, die zur Gefährdung oder Belästigung des Straßen- und Fußgängerverkehrs
führen, ohne vorherige Ankündigung kostenpfl ichtig zu beseit igen unä eiÄzuziehen.
Das gleiche gi l t ,  wenn die o. a. Bedingungen oder Auflagen bei der Plakatierung nicht
beachtet werden. Eingezogene Plakate können vernichtet werden, wenn sie nicht in-
nerhalb von 4 Wochen abgeholt werden.

Verstöße gegen die mit der Erlaubnis verbundenen Bedingungen und Auflagen kön-
nen nach $ 59 Abs. l  Zif ' f  .2 Straßen- und Wegegesetzt NW als Ordnungswrdrigkeit
geahndet werden.

Rechts behelfs bele h ru ns :
Gegen diesen Bescheid können Sie bei dem Venvaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofs-
vorplatz 3,45879 Gelsenkirchen, binnen eines Monats nach Bekanntgabe schrif i l ich oder zur
Niederschrif t  beim Urkundsbeamten der Geschäftsstel le Klage erhebön. Die Klage muss oen
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie sol l  einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenclen Tatsachen und Beweismittel
sol len angegeben, der angefochtene Bescheid sol l  in Urschrif t  oder in Abschrif t  beigefügt
weroen.
Hinweis der Verwaltunq:
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und l l  ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir
lhnen,  s ich vor  Erhebung e iner  Klage zunächst  mi t  uns in  Verb indung zu setzen.  In  v ie len
Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer (tage behoben werden.
Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtl ichen Einigungsver-
such jedoch nicht verlängert.

Mit freundlichen Grüßen
i A .

Fischer


